
AI 013.25-27.67.2-535293  1-2 

Landammann und Standeskommission 
 
Sekretariat Ratskanzlei 

Marktgasse 2 

9050 Appenzell 

Telefon +41 71 788 93 11 

info@rk.ai.ch 

www.ai.ch 

Ratskanzlei, Marktgasse 2, 9050 Appenzell 

 
An die  
Adressatinnen und Adressaten  
gemäss Verteiler 

 
 
 
Appenzell, 22. April 2021 
 
 
Vernehmlassung / Grossratsbeschluss zur Revision der Verordnung zum Einführungs-
gesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz (VEG USG) (Unterflurbehälter) 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Kehrichtabfuhr im Kanton Appenzell I.Rh. wird von zwei externen Partnerinnen und Part-
nern vorgenommen. Im inneren Landesteil wird die Organisation durch die A-Region vorge-
nommen, im Bezirk Oberegg durch den Zweckverband Kehrichtverwertung Rheintal. Die Ab-
fallentsorgung erfolgt grösstenteils über die Strassensammlung. Dabei werden die Kehrichtsä-
cke an einem festgelegten Tag an die Strasse gestellt und durch die jeweilige Organisation ab-
geholt. 
 
Der Einsatz von Unterflurbehältern für die Entsorgung von Kehrichtsäcken hat in den letzten 
Jahren stetig zugenommen. In der Bevölkerung wird zunehmend erwartet, dass die Siedlungs-
abfälle an einer zentralen Stelle zu jeder Zeit entsorgt werden können. Im Kanton Appenzell 
I.Rh. sind Unterflurbehälter bereits bei neuen Mehrfamilienhäusern und Überbauungen im Ein-
satz. Die Behälter wurden bis auf zwei Ausnahmen alle privat erstellt und werden auch privat 
betrieben.  
 
Die A-Region und der Zweckverband Kehrichtverwertung Rheintal möchten ein flächendecken-
des Netz an Unterflurbehältern aufbauen und dadurch die Strassensammlung der Siedlungsab-
fälle ablösen. Die Sperrgutsammlung würde weiterhin bestehen bleiben, da Unterflurbehälter 
nur für die Entsorgung von Kehrichtsäcken geeignet sind.  
 
Damit die Entsorgung der Siedlungsabfälle durch ein flächendeckendes Netz an Unterflurbehäl-
tern ergänzt werden kann, muss eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden.  
 
Sie erhalten in der Beilage die Entwürfe zur Vernehmlassung. Die Unterlagen können elektro-
nisch unter www.ai.ch/vernehmlassung-veg-usg abgerufen werden. 
 
Wir bitten Sie, Ihre Stellungnahme bis spätestens am  
 

10. Juni 2021 

 
zuhanden des Bau- und Umweltdepartements, Gaiserstrasse 8, 9050 Appenzell, einzureichen. 
Elektronische Stellungnahmen richten Sie bitte an info@bud.ai.ch. 
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Wir danken Ihnen für Ihre geschätzte Mitwirkung und grüssen Sie freundlich. 
 
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 

Der Ratschreiber-Stv,: 
 
 
Michael Bührer 
 
 

Beilagen: 
- Entwurf Grossratsbeschluss zur Revision der Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bun-

desgesetz über den Umweltschutz (VEG USG) 
- Entwurf Botschaft 
 
Verteiler: 

- Bezirke des Kantons Appenzell I.Rh. 
- Gewerbeverband Appenzell I.Rh., Präsident Michael Koller, Unteres Ziel 3, 9050 Appenzell 
- Arbeitnehmervereinigung Appenzell I.Rh., Präsidentin Angela Koller, Eggerstandenstras-

se 21, 9050 Appenzell 
- Arbeitnehmervereinigung Oberegg, Präsident Markus Ehrbar, St.Antonstrasse 18, 

9413 Oberegg 
- Bauernverband Appenzell I.Rh., Präsident Sepp Koch, Loos, Rüeggerstrasse 5, 

9108 Gonten 
- Bäuerinnenverband Appenzell I.Rh., Präsidentin Mechtilde Grubenmann-Kern, Stäggelen 3, 

9056 Gais 
- Politische Bauernvereinigung Oberegg, Präsident Daniel Schmid, Bürki 2, 9413 Oberegg 
- Gewerbeverein Oberegg, Präsident Pius Federer, Unterdorfstrasse 6, 9413 Oberegg 
- CVP Appenzell I.Rh., Präsident Stefan Ledergerber, Böhl 7, 9054 Haslen 
- Gruppe für Innerrhoden, Präsident Josef Manser, Oberer Rüegger, Rüeggerstrasse 18, 

9108 Gonten 
- Schweizerische Volkspartei Appenzell I.Rh., Präsident Martin Eberle, Gaiserstrasse 35, 

9050 Appenzell 
- SP Appenzell I.Rh., Präsident Martin Pfister, Untere Schmalzgrub, Kaustrasse 197, 

9050 Appenzell 
- FDP Appenzell I.Rh., Präsident Luca Rechsteiner, Haslenstrasse 15, 9050 Appenzell 


